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(57) Die vorliegender Erfindung betrifft ein Gebläse-
gehäuse für ein Gebläse (1) mit einem Luftführungsraum
(11), der einen Aufnahmeraum (110) für mindestens ein
um eine Drehachse (131) drehbares Lüfterrad (130) und
einen sich an den Aufnahmeraum (110) anschließenden
Luftauslasskanal (111) umfasst. Das Gebläsegehäuse
(10) ist dadurch gekennzeichnet, dass das Gebläsege-
häuse (10) mindestens zwei Gehäuseteile (1000, 1001)
aufweist, die zumindest bereichsweise aus Schallschutz-

material bestehen, in jedem Gehäuseteil (1000, 1001)
ein Teil (120) des Aufnahmeraumes (110) zumindest teil-
weise durch Schallschutzmaterial gebildet ist, in dem Ge-
bläsegehäuse (10) zumindest zwei Luftauslasskanäle
(111) gebildet sind und in jedem Gehäuseteil (1000,
1001) zumindest ein Teil (121) eines der Luftauslasska-
näle (111) gebildet ist. Zudem wird ein Gebläse mit einem
solchen Gebläsegehäuse und ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Gebläsegehäuses beschrieben.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gebläse-
gehäuse, ein Gebläse für ein Haushaltsgerät mit einem
Gebläsegehäuse und ein Verfahren zur Herstellung ei-
nes Gebläsegehäuses.
[0002] Bei Gebläsen, die beispielsweise in Haushalts-
geräten eingesetzt werden, und die insbesondere Radi-
algebläse darstellen, wird das Lüfterrad oder werden die
Lüfterräder in einem Gebläsegehäuse aufgenommen.
Das Gebläsegehäuse dient zur Luftführung von einer Ab-
saugöffnung zu einer Auslassöffnung.
[0003] In der DE 10 2007 021 318 A1 ist ein solches
Gebläsegehäuse offenbart. Insbesondere werden in die-
ser Druckschrift ein Dunstabzugsgehäuse und eine
Dunstabzugshaube offenbart. Das Dunstabzugsgehäu-
se ist ausgebildet, um wenigstens ein Gebläsegehäuse
und wenigstens ein vom Gebläsegehäuse umschlosse-
nes Lüfterrad, insbesondere eines Radiallüfters, aufzu-
nehmen. Das Dunstabzugsgehäuse weist zudem eine
Absaugöffnung zur Aufnahme der Dämpfe von einer
Kochstelle auf. An einer Seite des Gebläsegehäuses
weist das Gebläsegehäuse einen Luftauslass bezie-
hungsweise einen Luftstutzen auf. Das Gebläsegehäuse
stellt ein Spiralgehäuse dar. Der Luftauslass kann hierbei
an der Oberseite des Gebläsegehäuses angeordnet
sein. Je nach Ausführung des Gebläses und der Lage
des Gebläses kann der Luftauslass aber auch seitlich an
dem Gebläsegehäuse liegen.
[0004] Durch die Anordnung des Spiralgehäuses er-
gibt sich eine Ausblasrichtung des Radiallüfters. Bei
manchen Anwendungen ist jedoch das Ausblasen in
mehrere Richtungen notwendig.
[0005] Zum Einstellen mehrerer Ausblasrichtungen
kann um ein Gebläsegehäuse ein weiteres Gehäuse vor-
gesehen werden und in diesem weiteren Gehäuse kann
der aus dem Gebläsegehäuse austretende Luftstrom
beispielsweise mittels eines Leitbleches aufgeteilt wer-
den und in unterschiedliche Richtungen geleitet werden.
Hierbei ist allerdings nachteilig, dass es durch die Auf-
teilung der Luft in dem weiteren Gehäuse zu einer zu-
sätzlichen Geräuschentwicklung kommt.
[0006] Diese bekannten Gebläsegehäuse werden zu-
dem in der Regel aus Blech-oder Kunststoffmaterial, das
schallhart ist, hergestellt.
[0007] Diese Art der Gebläsegehäuse weist eine Rei-
he von Nachteilen auf. Insbesondere kann das Blech
oder Kunststoffmaterial lediglich die Funktionen der Luft-
führung übernehmen. Da aber bei dem Betrieb des Ge-
bläses Geräusche, wie beispielsweise Luftschall oder
Körperschall, entstehen, ist eine zusätzliche Akustik-
dämmung notwendig. Somit können Gebläsegehäuse
nur mit hohen Material-und Werkzeugkosten hergestellt
werden. Zudem ist die Montage, Befestigung und Ab-
dichtung des Gebläsegehäuses aufwändig.
[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her eine Lösung zu schaffen, durch die ein Gebläse, das
mehrere Ausblasrichtungen aufweist, auf einfache Wei-

se hergestellt werden kann und bei der gleichzeitig auf
einfache Weise eine Geräuschreduzierung gegeben ist.
[0009] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass diese Aufgabe gelöst werden kann, indem ein Ge-
bläsegehäuse verwendet wird, bei dem mindestens zwei
Gehäuseteile verwendet werden, in denen jeweils zu-
mindest ein Teil des Aufnahmeraumes für den Lüfter des
Gebläses zumindest bereichsweise aus einem Schall-
schutzmaterial gebildet ist.
[0010] Erfindungsgemäß betrifft die Erfindung ein Ge-
bläsegehäuse für ein Gebläse mit einem Luftführungs-
raum, der einen Aufnahmeraum für mindestens ein um
eine Drehachse drehbares Lüfterrad und einem sich an
den Aufnahmeraum anschließenden Luftauslasskanal
umfasst. Das Gebläsegehäuse ist dadurch gekennzeich-
net, dass das Gebläsegehäuse mindestens zwei Gehäu-
seteile aufweist, die zumindest bereichsweise aus
Schallschutzmaterial bestehen, in jedem Gehäuseteil ein
Teil des Aufnahmeraumes zumindest teilweise durch
Schallschutzmaterial gebildet ist, in dem Gebläsegehäu-
se zumindest zwei Luftauslasskanäle gebildet sind und
in jedem Gehäuseteil zumindest ein Teil eines der Luft-
auslasskanäle gebildet ist.
[0011] Das Gebläsegehäuse und der Lüfter werden
zusammen als Gebläse bezeichnet. Der Lüfter umfasst
hierbei ein Lüfterrad und einen Lüftermotor. Das Lüfter-
rad ist um eine Drehachse drehbar gellagert. Das Lüfter-
rad des Lüfters wird durch den Lüftermotor angetrieben.
Das Gebläsegehäuse weist einen Aufnahmeraum für
mindestens ein Lüfterrad auf. Der Aufnahmeraum weist
vorzugsweise einen runden, ovalen oder spiralförmigen
Querschnitt auf. Das Lüfterrad wird in dem Aufnahme-
raum so angeordnet, dass eine Wand des Aufnahme-
raumes den Umfang des Lüfterrades weitestgehend um-
gibt. In dieser Wand des Aufnahmeraumes ist eine Luft-
auslassöffnung für jeden Luftauslasskanal eingebracht,
über die die Luft aus dem Aufnahmeraum in einen Luft-
auslasskanal strömen kann. Der Luftauslasskanal
schließt sich dabei vorzugsweise tangential oder radial
an den Querschnitt des Aufnahmeraumes an. Erfin-
dungsgemäß sind mindestens zwei Luftauslasskanäle
vorgesehen. Der Aufnahmeraum und die Luftauslasska-
näle werden gemeinsam Luftführungsraum des Geblä-
segehäuses bezeichnet. Der Luftführungsraum stellt so-
mit den Raum dar, in dem die in dem Gebläse geförderte
Luft von einer Lufteinlassöffnung zu einer Luftaustritts-
öffnung geleitet wird. Hierbei sind an dem einen Aufnah-
meraum mehrere Luftauslassöffnungen vorgesehen, an
die sich jeweils ein Luftauslasskanal anschließt. Vor-
zugsweise ist in dem Aufnahmeraum nur ein Lüfter vor-
gesehen.
[0012] Besonders bevorzugt bildet das Gebläsege-
häuse ein sogenanntes Spiralgehäuse. In axialer Rich-
tung des Lüfterrades ist der Aufnahmeraum vorzugswei-
se durch ein oder mehrere weitere Gehäuseteile des Ge-
bläsegehäuses abgedeckt. Diese weiteren Gehäuseteile
können einen Aufbau entsprechend dem ersten Gehäu-
seteil aufweisen oder beispielsweise als Deckplatte aus-
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geführt sein. In einem dieser weiteren Gehäuseteile kann
die Lufteinlassöffnung für das Gebläse vorgesehen sein
und kann beispielsweise durch ein Gitter abgedeckt sein.
Somit strömt Luft in das Gebläse in axialer Richtung des
Lüfterrades ein und wird in radialer Richtung von dem
Aufnahmeraum über die Luftauslassöffnungen in die
Luftauslasskanäle abgegeben. Von den Luftauslasska-
nälen wird die Luft jeweils über eine Luftaustrittsöffnung
aus dem Gebläsegehäuse ausgeblasen. Das Gebläse,
das ein erfindungsgemäßes Gebläsegehäuse aufweist,
ist daher vorzugsweise einen Radialgebläse.
[0013] Für das bessere Verständnis werden im Fol-
genden die Abmessungen des Gebläsegehäuses oder
des Gebläses, die beim fertiggestellten Gebläse, das
heißt bei dem Gebläse, bei dem der Lüfter in das Geblä-
segehäuse eingebracht ist, in der Richtung der Drehach-
se des Lüfterrades liegen, als Höhe bezeichnet. Die dazu
senkrecht stehenden weiteren Abmessungen werden als
Breite und Länge bezeichnet. Zudem beziehen sich An-
gaben, wie oben und unten auf ein Gebläse, bei dem die
Drehachse des Lüfterrades, die auch als Drehachse des
Gebläses bezeichnet wird, in der Vertikalen liegt. Anga-
ben, wie axial und radial beziehen sich ebenfalls auf die
Drehachse des Lüfterrades.
[0014] Das Gebläsegehäuse weist erfindungsgemäß
mindestens zwei Gehäuseteile auf, die zumindest be-
reichsweise aus Schallschutzmaterial bestehen.
[0015] Als Schallschutzmaterial wird erfindungsge-
mäß ein Material verstanden, das schalldämpfend
und/oder schalldämmend ist. Als Schalldämpfung oder
Schallabsorption wird insbesondere eine Behinderung
der Schallausbreitung bezeichnet. Insbesondere erfolgt
die Schalldämpfung durch Behinderung der Schallaus-
breitung durch Absorption von Luftschall. Als Schalldäm-
mung wird insbesondere die Behinderung der Schallaus-
breitung von Luftschall oder Körperschall in angrenzen-
de Räume durch Schallreflexion des sich ausbreitenden
Schalls bezeichnet. Das Schallschutzmaterial kann ins-
besondere ein schallweiches Material darstellen.
[0016] Das Schallschutzmaterial kann daher ein porö-
ses, elastisches und/oder faserförmiges Material darstel-
len. Durch diese Materialien wird zusätzlich zu der reinen
Schalldämpfung und oder Schalldämmung auch eine
Schwingung des Gehäuseteils bezüglich weiterer Teile
des Gerätegehäuses oder des Haushaltsgerätes verhin-
dert und damit ein weiterer Schallschutz geliefert. Be-
sonders bevorzugt wird ein Schallschutzmaterial ver-
wendet, das Schall in Frequenzen von 50Hz bis
10.000Hz absorbieren und/oder dämmen kann.
[0017] Jedes der Gehäuseteile kann vollständig aus
Schallschutzmaterial bestehen. Es liegt aber auch im
Rahmen der Erfindung, dass in oder an dem Schall-
schutzmaterial Elemente aus einem formstabilen Mate-
rial vorgesehen sind, das keine Schalldämpfung- oder
Schalldämmungsfunktionen aufweist. Beispielsweise
können solche Elemente aus Metall bestehen und zur
Lagerung des Lüfterrades oder des Lüftermotors dienen.
Vorzugsweise ist das Lüfterrad indirekt über den Lüfter-

motor an dem Gebläsegehäuse gelagert.
[0018] In jedem der Gehäuseteile ist ein Teil des Auf-
nahmeraumes gebildet. Die Teile des Aufnahmeraumes,
die in den unterschiedlichen Gehäuseteilen gebildet
sind, bilden zusammen den Aufnahmeraum, in dem das
Lüfterrad aufgenommen wird. Die Teile des Aufnahme-
raumes stellen vorzugsweise axiale Teilabschnitt des
Aufnahmeraumes dar.
[0019] In jedem der Gehäuseteile ist der Teil des Auf-
nahmeraumes zumindest teilweise durch Schallschutz-
material gebildet. Insbesondere ist zumindest die Wand
des Teils des Aufnahmeraumes, die den Umfang des
Lüfterrades des Gebläses umgibt, durch Schallschutz-
material gebildet. Zusätzlich kann auch eine der in axialer
Richtung des Lüfterrades liegenden Wände des Aufnah-
meraumes durch Schallschutzmaterial gebildet sein. Bei
einem Gebläsegehäuse, das aus zwei Gehäuseteilen
besteht, kann in jedem Gehäuseteil beispielsweise die
Hälfte der Höhe des Aufnahmeraumes, das heißt die
Hälfte der Abmessung des Aufnahmeraumes, die in der
Richtung der Drehachse des Lüfterrades liegt, gebildet
sein.
[0020] Erfindungsgemäß sind in dem Gebläsegehäu-
se zumindest zwei Luftauslasskanäle gebildet. Als Luft-
auslasskanal wird die Verbindung zwischen dem Auf-
nahmeraum und einer Luftaustrittsöffnung des Gebläse-
gehäuses verstanden. In jedem Gehäuseteil ist zumin-
dest ein Teil eines der Luftauslasskanäle gebildet. Bei-
spielsweise kann ein Teil des Luftauslasskanals in einem
Gehäuseteil als eine Vertiefung ausgestaltet sein und
durch eine Fläche eines weiteren Gehäuseteils ver-
schlossen werden.
[0021] Indem erfindungsgemäß mindestens zwei Ge-
häuseteile verwendet werden, die zumindest bereichs-
weise aus Schallschutzmaterial bestehen und in jedem
Gehäuseteil ein Teil des Aufnahmeraumes zumindest
teilweise durch Schallschutzmaterial gebildet ist, kann
durch das Gebläsegehäuse selber eine Schalldämpfung
und/oder Schalldämmung erfolgen. Zudem ist die Her-
stellung des Gebläses durch das Ausbilden eines Auf-
nahmeraumes in dem Schallschutzmaterial vereinfacht.
Insbesondere ist im Gegensatz zu einem Gebläsegehäu-
se nach dem Stand der Technik kein aufwändiges Aus-
richten des Gebläsegehäuses zu einer zusätzlichen
Akustikdämmung notwendig. Da in dem Gebläsegehäu-
se zusätzlich zumindest zwei Luftauslasskanäle gebildet
sind und in jedem Gehäuseteil zumindest ein Teil eines
der Luftauslasskanäle gebildet ist, kann eine Reihe wei-
terer Vorteil erzielt werden. Insbesondere ist es möglich,
Luft über die mindestens zwei Luftauslasskanäle aus
dem Gebläsegehäuse in unterschiedliche Richtungen
abzugeben, das heißt auszublasen. Dadurch, dass zu-
mindest ein Teil eines der Luftauslasskanäle in einem
Gehäuseteil gebildet ist, kann durch relative Ausrichtung
der Gehäuseteile zueinander die Auslassrichtung der
mindestens zwei Gehäuseteile unterschiedlich zueinan-
der eingestellt werden. Zudem wird die Effizienz des Ge-
bläses oder der Volumenstrom im Gebläse durch die
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Ausgabe von Luft in unterschiedlichen Auslassrichtun-
gen nicht vermindert. Dies ist bei der erfindungsgemäßen
Ausgestaltung der Fall, da die Luft von dem Lüfterrad
unmittelbar durch den jeweiligen Luftauslasskanal zu der
jeweiligen Luftaustrittsöffnung geleitet wird. Somit ist ei-
ne Aufspaltung des Luftstroms in der Strömungsrichtung
nach dem Austritt aus dem Gebläsegehäuse nicht erfor-
derlich ist, wie diese beim Vorsehen eines Umlenkble-
ches nach dem Auslass eines herkömmlichen Spiralge-
häuses erforderlich ist.
[0022] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
sind zusätzlich zu dem Aufnahmeraum die zumindest
zwei Luftauslasskanäle zumindest teilweise durch
Schallschutzmaterial gebildet. Bei dieser Ausführungs-
form kann der gesamte Luftführungsraum durch Schall-
schutzmaterial gebildet sein und damit die Schalldäm-
mung und Schalldämpfung erhöht werden. Indem zumin-
dest ein Teil des Luftauslasskanals durch Schallschutz-
material gebildet wird, kann insbesondere der Luftschall,
der sich durch die durch den Luftauslasskanal strömende
Luft ergeben kann, gedämpft werden.
[0023] Jedes der Gehäuseteile kann einen Materialb-
lock oder Formkörper darstellen. Gemäß einer Ausfüh-
rungsform stellt zumindest ein Gehäuseteil einen Mate-
rialblock dar, der zumindest teilweise aus Schallschutz-
material besteht. Ein Teil des Aufnahmeraumes kann
durch Materialabtrag in dem Materialblock erzeugt sein.
[0024] Als Materialblock wird erfindungsgemäß ein
Körper, der zumindest bereichsweise aus mindestens ei-
nem Schallschutzmaterial besteht und in dem zumindest
ein Teil des Aufnahmeraumes für das Lüfterrad des Ge-
bläses gebildet ist, verstanden. Der Materialblock be-
zeichnet somit den bearbeiteten Körper. Vor dem Ein-
bringen des Aufnahmeraumes, das heißt vor dem Bear-
beiten, kann der Körper auch als Volumenelement, Mas-
sivkörper oder Vollkörper bezeichnet werden.
[0025] Das Volumenelement kann beispielsweise eine
Quaderform aufweisen. Auch der Materialblock kann ei-
ne Quaderform aufweisen. Alternativ ist es aber auch
möglich, dass der Materialblock eine äußere Form auf-
weist, die der Form des darin gebildeten Luftführungs-
raumes entspricht. Eine solche Form kann durch Bear-
beitung der Außenseite des Volumenelementes erzeugt
werden.
[0026] Gemäß einer Ausführungsform ist ein Teil des
Aufnahmeraumes durch Materialabtrag in dem Material-
block erzeugt. Das Einbringen eines Teils des Aufnah-
meraumes und gegebenenfalls eines Teils des Luftaus-
lasskanals durch Materialabtrag in ein Volumenelement
wird auch als Negativverfahren bezeichnet. Insbesonde-
re kann aus einem Volumenelement der Teil des Auf-
nahmeraumes, der in dem Materialblock gebildet werden
soll, herausgeschnitten werden. Das Herausschneiden
kann auch als Freischneiden bezeichnet werden. Der he-
rausgeschnittene Teil weist vorzugsweise eine Zylinder-
form oder Spiralform auf, so dass in den so geschaffenen
Teil des Aufnahmeraumes ein Teil des Lüfterrades ein-
gebracht werden kann und zumindest der Umfang von

diesem axialen Bereich des Lüfterrades von dem Mate-
rial des Materialblockes umgeben ist. Auch der Teil des
Luftauslasskanals, der bei der Ausführungsform des Ge-
häuseteils als Materialblock vorzugsweise in dem Mate-
rialblock ausgebildet ist, kann durch ein Negativverfah-
ren in ein Volumenelement eingebracht werden. Vor-
zugsweise werden der Teil des Aufnahmeraumes und
der Teil des Luftauslasskanals hierbei in einem Verfah-
rensschritt in das Volumenelement eingebracht, insbe-
sondere aus diesem ausgeschnitten.
[0027] Erfindungsgemäß ist es möglich, dass alle Ge-
häuseteile des Gebläsegehäuses jeweils einen Materi-
alblock darstellen. Es liegt aber auch im Rahmen der
Erfindung, dass ein Gehäuseteil einen Materialblock dar-
stellt und ein weiteres Gehäuseteil ein Formteil darstellt,
das durch Formen von Schallschutzmaterial erzeugt
wird.
[0028] Indem zumindest ein Teil des Aufnahmerau-
mes in den Materialblock durch ein Verfahren mit Mate-
rialabtrag von einem Volumenelement eingebracht wird,
ist der Werkzeugaufwand zur Herstellung des Gebläse-
gehäuses und damit dessen Herstellung weiter verein-
facht. Zudem kann bei Verwendung eines Negativver-
fahrens das Material des Materialblockes außer
Schaumstoff beispielsweise ein Fasermaterial, gummi-
artiges Material oder ein poröses Material sein oder ein
solches Material aufweisen. Diese Materialien können
auf einfache Weise geschnitten werden. Auch die min-
destens zwei Luftauslasskanäle, die bei dem erfindungs-
gemäßen Gebläsegehäuse vorgesehen sind, können
durch das Negativverfahren auf einfache Weise erzeugt
werden.
[0029] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist zu-
mindest ein Gehäuseteil durch Formen von Schall-
schutzmaterial um zumindest den Teil des Aufnahme-
raumes, der durch das Schallschutzmaterial gebildet ist,
erzeugt. Das Formen des Schallschutzmaterials um zu-
mindest einen Teil des Aufnahmeraumes wird auch als
Positivverfahren bezeichnet. Insbesondere kann das Po-
sitivverfahren ein Formschäumen sein. Hierzu kann bei-
spielsweise eine Matrize oder andere Grundform ver-
wendet werden, die der Form des Teiles des Aufnahme-
raumes und gegebenenfalls eines Teiles des Luftaus-
lasskanals der in dem Schallschutzmaterial liegen soll,
entspricht und diese Matrize kann teilweise einge-
schäumt werden. Das durch Formen von Schallschutz-
material gebildete Gehäuseteil kann einen Formkörper
oder einen Materialblock darstellen. Der Materialblock
kann beispielsweise eine Quaderform aufweisen.
[0030] Auch bei der Verwendung eines Positivverfah-
rens ist die Herstellung des Gebläsegehäuses verein-
facht und dennoch ein Schallschutz gegeben. Zudem
kann bei einem solchen Positivverfahren die Wandstärke
des Gehäuseteils zumindest in dem Bereich des Aufnah-
meraumes gezielt eingestellt werden. Somit kann ein
ausreichender Schallschutz gewährt werden.
[0031] Erfindungsgemäß ist es möglich, dass alle Ge-
häuseteile jeweils ein Formteil darstellen, das durch ein
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Positivverfahren hergestellt ist.
[0032] Der Teil des Luftführungsraumes des Gebläse-
gehäuses, der in einem Gehäuseteil gebildet ist, wird
auch als Luftleitgeometrie bezeichnet. Gemäß einer be-
vorzugten Ausführungsform wird der Luftleitraum durch
Luftleitgeometrien in den mindestens zwei Gehäusetei-
len gebildet und die Luftleitgeometrien weisen jeweils ei-
ne spiralförmige Begrenzungswand auf. Diese Begren-
zungswand stellt dabei einen Teil der Umgebungswand
in dem Aufnahmeraum für das Lüfterrad und eine Sei-
tenwand eines Luftauslasskanals dar. Insbesondere bil-
det ein Ende der spiralförmigen Begrenzungswand zu-
mindest einen Teil der Luftaustrittsöffnung. An dem an-
deren Ende der spiralförmigen Begrenzungswand, das
heißt an dem Ende, an dem der Radius der Begrenzungs-
wand am geringsten ist, schließt sich eine weitere Be-
grenzungswand an, die sich von dem Ende der spiralför-
migen Begrenzungswand aus in radialer oder tangenti-
aler Richtung nach außen erstreckt und einen weiteren
Teil der Luftaustrittsöffnung bildet. Die Begrenzungs-
wand kann beispielsweise einen Teil einer logarithmi-
schen Spirale beschreiben, wobei die Begrenzungswand
aber erst in einem Abstand von dem Mittelpunkt der lo-
garithmischen Spirale beginnt.
[0033] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
liegen die mindestens zwei Luftauslasskanäle zueinan-
der beabstandet. Als zueinander beabstandete Luftaus-
lasskanäle werden insbesondere Luftauslasskanäle be-
zeichnet, die nicht so miteinander in Verbindung stehen,
dass die gesamte Luft aus einem Luftauslasskanal in den
anderen Luftauslasskanal eintreten kann. Vorzugsweise
sind die Luftauslasskanäle so angeordnet, dass keine
Luft von dem einen Luftauslasskanal in den anderen Luft-
auslasskanal eintreten kann. Hierdurch kann sicherge-
stellt werden, dass die Luft, die aus einem Luftauslass-
kanal austritt, die Luftströmung, die aus einem anderen
beabstandeten Luftauslasskanal austritt, nicht beein-
flusst.
[0034] Wie oben beschrieben, kann ein Luftauslass-
kanal beispielsweise dadurch gebildet werden, dass in
einem Gehäuseteil der Teil des Luftauslasskanals ein-
gebracht wird, der drei Seiten des Querschnitts des Luft-
auslasskanals bildet und die offene Seite durch eine Flä-
che eines weiteren Gehäuseteils verschlossen wird. Die-
se Fläche des weiteren Gehäuseteils kann eine ebene
Fläche darstellen. Bei dieser Ausführungsform wird da-
her jeder Luftauslasskanal jeweils in einem der Gehäu-
seteile gebildet und durch das weitere Gehäuseteil le-
diglich flach abgeschlossen. Es liegt aber auch im Rah-
men der Erfindung, dass mindestens ein Luftauslasska-
nal durch einen Teil des Luftauslasskanals, der eine Ver-
tiefung darstellt, die sich von dem Teil des Aufnahme-
raumes des Gehäuseteils bis zu der jeweiligen Luftaus-
lassöffnung erstreckt, und eine Vertiefung in einem wei-
teren der Gehäuseteile gemeinsam gebildet wird. Die
Vertiefung in dem weiteren Gehäuseteil kann sich eben-
falls von dem Teil des Aufnahmeraumes, der in diesem
weiteren Gehäuseteil gebildet ist, zu der Luftaustrittsöff-

nung erstrecken. Es ist aber auch möglich, dass die Ver-
tiefung in dem weiteren Gehäuseteil sich von der Luftaus-
trittsöffnung in Richtung auf den in dem Gehäuseteil ge-
bildeten Teil des Aufnahmeraumes erstreckt aber in ei-
nem Abstand zu dem Teil des Aufnahmeraumes endet.
[0035] Bei der Ausführungsform, bei der der Luftaus-
lasskanal durch zwei Vertiefungen in unterschiedlichen
Gehäuseteilen gebildet ist, werden die Vertiefungen so
zueinander ausgerichtet, dass diese gemeinsam den
Querschnitt des Luftauslasskanals bilden. Durch diese
Ausführungsform ist die Abmessung des Querschnitts
des Luftauslasskanals nicht auf die Höhe eines Gehäu-
seteiles beschränkt, sondern kann vergrößert werden.
Gemäß einer Ausführungsform weist hierbei zumindest
eine der Vertiefungen über deren Länge eine zunehmen-
de Tiefe auf. Somit kann ein Luftauslasskanal gebildet
werden, der sich zu der Luftausaustrittsöffnung hin in Hö-
henrichtung des Gebläsegehäuses, in der die Tiefe der
Vertiefung liegt, aufweitet.
[0036] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
wird der Luftführungsraum durch Luftleitgeometrien in ei-
nem ersten und mindestens einem zweiten Gehäuseteil
gebildet und die Luftleitgeometrie des ersten Gehäuse-
teils entspricht der Luftleitgeometrie des mindestens
zweiten Gehäuseteils und die Luftleitgeometrien liegen
um die Drehachse des Lüfterrades zueinander verdreht
in dem Gebläsegehäuse. Diese Ausführungsform weist
den Vorteil auf, dass die Herstellung des Gebläsgehäu-
ses vereinfacht werden kann, da nur eine Form der Luft-
leitgeometrie in den unterschiedlichen Gehäuseteilen
vorgesehen werden muss. Insbesondere bei Gehäuse-
teilen, die aus Schallschutzmaterial, wie beispielsweise
Schaumstoff bestehen, können die Luftleitgeometrien in
die unterschiedlichen Gehäuseteile in einem einzigen
Verfahrensschritt eingebracht werden und die Gehäuse-
teile anschließend zueinander verdreht werden. Zudem
kann durch diese Ausführungsform eine gezielte Vertei-
lung der aus dem Gebläsegehäuse austretenden Luft
erzielt werden. Bei einem zweiteiligen Gebläsegehäuse
kann beispielsweise die Luftmenge, die durch das Ge-
bläse gefördert wird, in zwei gleiche Teile aufgeteilt wer-
den und über die entsprechenden Luftleitgeometrien
ausgegeben werden. Durch die verdrehte Anordnung
der Geometrien kann der gewünschte Abstand zwischen
den Luftaustrittsöffnungen des Gebläsegehäuses einge-
stellt werden.
[0037] Gemäß einer Ausführungsform weist das Ge-
bläsegehäuse zwei Gehäuseteile auf und die Gehäuse-
teile sind um 180° um die Drehachse des Lüfterrades
zueinander verdreht. Bei Gehäuseteilen, in denen die
Luftleitgeometrien gleich sind, sind daher die sich ent-
sprechenden Luftleitgeometrien der zwei Gehäuseteile
um 180° zueinander um die Drehachse des Gebläses
verdreht. Durch diese Ausrichtung kann sichergestellt
werden, dass der Luftstrom aus einer Luftaustrittsöff-
nung den Luftstrom aus der anderen Luftaustrittsöffnung
nicht beeinflusst. Zudem weist diese Ausführungsform
den Vorteil auf, dass insbesondere bei der Verwendung
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eines quaderförmigen Materialblocks als Gehäuseteil die
beiden Gehäuseteile wieder zu einem quaderförmigen
Gebläsegehäuse zusammengesetzt werden können.
[0038] Gemäß einer Ausführungsform weist mindes-
tens ein Gehäuseteil mindestens zwei Schichten auf, das
heißt, dass das Gehäuseteil einen mehrschichtigen Kör-
per darstellt. Mindestens eine der Schichten besteht vor-
zugsweise aus Schallschutzmaterial. Es können aber
auch alle Schichten aus Schallschutzmaterial bestehen.
Es liegt auch im Rahmen der Erfindung, das zumindest
eine Schicht des Gehäuseteils aus einem Material be-
steht, das keine gesonderte Schallschutzeigenschaft
aufweist. Die Schichten des Schallschutzmaterials kön-
nen über deren Flächenerstreckung jeweils eine kon-
stante Dicke aufweisen. Es liegt aber auch im Rahmen
der Erfindung, dass die Schichten über deren jeweilige
Flächenerstreckung unterschiedliche Dicken aufweisen.
Die Schichten des Schallschutzmaterials können ebene
Schichten sein. Es liegt allerdings auch im Rahmen der
Erfindung, dass die Schichten jeweils eine von der Ebene
abweichende Form aufweisen. In diesem Fall kann die
Form der Schichten jeweils der Form des Teils des Auf-
nahmeraumes und gegebenenfalls des Luftauslasska-
nals entsprechen, die in dem Gehäuseteil gebildet sind.
Diese Ausführungsform kann besonders einfach bei der
Herstellung des Gehäuseteils, der durch Positivverfah-
ren, das heißt durch Materialauftrag erzeugt werden. Bei
der Herstellung des Gehäuseteils durch ein Negativver-
fahren, kann der mehrschichtige Aufbau durch Beschich-
ten einer Aussparung oder Vertiefung, die in den Mate-
rialblock eingebracht ist, oder durch Einlegen einer wei-
teren Schicht in dieser Aussparung oder Vertiefung er-
zeugt werden.
[0039] Indem mindestens ein Gehäuseteil einen mehr-
schichtigen Körper darstellt, können unterschiedliche
Materialien in dem Gehäuseteil verwendet werden, die
sich bezüglich ihrer Eigenschaften, wie Verformungsfes-
tigkeit, Volumengewicht, Schalldämpfung und/oder
Schalldämmung, unterscheiden. Somit kann ein Geblä-
segehäuse erzeugt werden, das in den einzelnen Berei-
chen die gewünschten Eigenschaften aufweist.
[0040] Gemäß einer Ausführungsform weist mindes-
tens ein Gehäuseteil einen Grundkörper auf und der
Grundkörper weist an zumindest einem Teil des Aufnah-
meraumes mindestens eine Auskleidungsschicht auf.
Die Auskleidungsschicht ist bei dieser Ausführungsform
vorzugsweise eine Schallschutzmaterialschicht. Bei die-
ser Ausführungsform kann der Grundkörper beispiels-
weise aus einem Material bestehen, das auf Körper-
schallreduktion, insbesondere Absorption, optimiert ist
und die Auskleidungsschicht in dem Aufnahmeraum aus
einem Material bestehen, das auf Luftschallreduktion,
insbesondere Absorption, optimiert ist. Hierdurch kann
zum einen der durch das Betreiben des Gebläses, ins-
besondere durch das Lüfterrad erzeugte Luftschall und
zum anderen der durch die Anbindung an ein Haushalts-
gerät, in dem das Gebläse aufgenommen ist, entstehen-
de Körperschall absorbiert werden. Zudem kann das Ge-

bläse zuverlässig an dem Haushaltsgerät befestigt wer-
den, indem der Grundkörper zumindest bereichsweise
aus einem Material mit hoher mechanischer Belastbar-
keit, beispielsweise Gummi besteht.
[0041] Gemäß einer Ausführungsform ist in mindes-
tens einem Gehäuseteil mindestens eine Führung für ein
Filterelement, mindestens ein Ausschnitt für mindestens
ein Elektronikbauteil und / oder mindestens eine Nut für
mindestens ein Kabel eingebracht.
[0042] Die Führung für das Filterelement ist dabei vor-
zugsweise in dem Schallschutzmaterial des Gehäuse-
teils eingebracht. Die Führung kann beispielsweise als
Nut ausgestaltet sein, die als Führungsschiene zum Ein-
schieben eines flächigen Filterelementes dient. Wird das
Gehäuseteil durch ein Positivverfahren hergestellt, kann
die Nut durch Umschäumen einer entsprechend geform-
ten Matrize erzeugt werden. Alternativ kann die Nut auch
in ein Gehäuseteil, das durch ein Positivverfahren her-
gestellt wurde, durch Schneiden eingebracht werden.
Wird das Gehäuseteil durch ein Negativverfahren her-
gestellt, so kann die Nut bei dem Ausschneiden des Luft-
auslasskanals ebenfalls durch Schneiden erzeugt wer-
den. Vorzugsweise ist die Führung im Bereich des Luft-
auslasskanals eingebracht. Besonders bevorzugt kann
die Führung am Ende des Luftauslasskanals liegen und
sich von diesem nach außen in das den Luftauslasskanal
umgebenden Schallschutzmaterial erstrecken. Diese
Führung kann auf einfache Weise in das Material des
Gehäuseteils eingebracht werden. Die Ausführungs-
form, bei der die Führung des Filterelementes in dem
Gehäuseteil und insbesondere in dem Schallschutzma-
terial gebildet ist, ist von Vorteil, da zum einen eine se-
parate Filterhalterung entfallen kann. Zum anderen kann
das Schallschutzmaterial ein elastisches Material dar-
stellen. Hierdurch wird zum einen der Halt des Filterele-
mentes verbessert und gleichzeitig kann durch das
Schallschutzmaterial in dem Bereich der Führung eine
Dichtfunktion übernommen werden. Hierdurch kann
auch das Entstehen von Pfeifgeräuschen verhindert wer-
den. Die Führung, insbesondere eine Nut, kann bei dem
erfindungsgemäßen Gebläsegehäuse nur in einem Ge-
häuseteil eingebracht sein. Es liegt aber auch im Rah-
men der Erfindung, dass jeweils ein Teil der Führung in
einem ersten und ein weiteren Teil in einem zweiten Ge-
häuseteil eingebracht ist.
[0043] Der mindestens eine Ausschnitt für mindestens
ein Elektronikbauteil ist vorzugsweise in dem Schall-
schutzmaterial des Gehäuseteils eingebracht. Der min-
destens eine Ausschnitt kann durch Freischneiden in ein
Volumenelement eingebracht werden. Alternativ kann
der Ausschnitt durch Formschäumen hergestellt werden.
Indem der Ausschnitt für mindestens ein Elektronikbau-
teil in dem Gehäuseteil vorgesehen ist, ist insbesondere
die Montage des Gebläses vereinfacht. Insbesondere ist
ein gesondertes Ausrichten des mindestens einen Elek-
tronikbauteils zu dem Lüfterrad und insbesondere zu
dem Lüftermotor über den das Lüfterrad angetrieben
wird, nicht erforderlich. Auch durch das Einbringen min-
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destens einer Nut für mindestens ein Kabel wird die Mon-
tage des Gebläses weiter vereinfacht und zudem kann
auf einfache Weise ein Schnittschutz für das mindestens
eine Kabel geschaffen werden.
[0044] Gemäß einer Ausführungsform ist in mindes-
tens einem Gehäuseteil mindestens ein Anbindungsele-
ment integriert. Das mindestens eine Anbindungsele-
ment ist dabei vorzugsweise in dem Schallschutzmate-
rial des Gehäuseteils integriert. Als Anbindungselement
wird insbesondere ein Element bezeichnet, mittels des-
sen das Gehäuseteil an einem weiteren Gehäuseteil
oder an einem Gerät, insbesondere Haushaltsgerät, in
dem das Gebläse betrieben wird, befestigt werden kann.
Zudem wird als Anbindungselement auch ein Element
bezeichnet, über das der Lüftermotor an dem Gehäuse-
teil befestigt werden kann. Das Anbindungselement kann
in dem Gehäuseteil eingesetzt oder durch das Material
des Gehäuseteils umschäumt sein. Das Anbindungse-
lement kann beispielsweise aus Gummi oder Metall be-
stehen. Hierdurch wird sichergestellt, dass dieses me-
chanisch belastbar ist. Zudem weist das Anbindungse-
lement vorzugsweise eine Schalldämpfungsfunktion für
tiefe Frequenzen auf. Das Anbindungselement kann bei-
spielsweise eine Schrauböffnung aufweisen.
[0045] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
besteht mindestens ein Gehäuseteil zumindest teilweise
aus Schaumstoff. Beispielsweise kann ein Polyurethan-
Schaumstoff und/oder ein Melaminharz-Schaumstoff
verwendet werden. Alternativ oder zusätzlich ist es auch
möglich, dass das Gehäuseteil zumindest teilweise aus
Polyurethan oder Gummi-Polyurethan-Material besteht.
Die Verwendung von Polyurethan-Schaumstoff auf Po-
lyetherbasis bringt den Vorteil mit sich, dass der Luft-
schall hierdurch besonders gut gedämmt werden kann.
Das Volumengewicht eines Polyurethan-Schaumstoffes
auf Polyetherbasis beträgt vorzugsweise weniger als 40
kg/m3. Dieses Material ist akustisch oberhalb einer Fre-
quenz von etwa 1000 Hz wirksam. Somit lassen sich
Strömungsgeräusche mit diesem Material wirksam min-
dern. Besonders bevorzugt ist das Gehäuseteil daher
vorzugsweise im Bereich des Teiles des Aufnahmerau-
mes, der in dem Gehäuseteil gebildet ist, vorgesehen.
Mechanisch ist ein Polyurethan-Schaumstoff auf Polye-
therbasis allerdings nicht belastbar genug, um selbst tra-
gende Strukturen zu erzeugen. Insbesondere kann der
Lüftermotor und darüber das Lüfterrad des Gebläses
durch dieses Material nicht in Position gehalten werden.
Hierzu können in dem Aufnahmeraum dann beispiels-
weise ein oder mehrere Anbindungselemente vorgese-
hen werden, an dem das Lüfterrad insbesondere über
den Lüftermotor des Gebläses gelagert wird. Alternativ
kann das Lüfterrad und über den Lüftermotor des Geblä-
ses auch an einer Deckplatte befestigt werden, die mit
dem Gehäuseteil als weiteres Gehäuseteil verbunden
wird.
[0046] Alternativ kann das Gehäuseteil einen Schaum-
stoff aus Melaminharz aufweisen. Dieses Material weist
ein spezifisches Gewicht von etwa 9 kg/m3 auf und ist

steifer, als Polyurethan-Schaumstoff auf Polyetherbasis.
Dennoch ist Melaminharz nicht geeignet mechanisch be-
lastbare Strukturen zu bauen. Dieses Material kann aber
zur Auskleidung der Strömungswege, insbesondere des
Aufnahmeraumes und des Luftauslasskanal verwendet
werden.
[0047] Als Material für einen Grundkörper des Gehäu-
seteils werden vorzugsweise deutlich schwerere und
verformungsfestere Materialien mit Volumengewichten
von mehr als 100 kg/m3 eingesetzt. Beispielsweise kön-
nen Materialien mit einem Volumengewicht von 400
kg/m3 gewendet werden. Diese Materialien können zu-
sammengesetzte Materialien sein und beispielsweise
aus Polyurethan oder aus Gummi-Polyurethan-Kompo-
siten hergestellt sein. Diese Materialien können bei der
Herstellung auf die notwendige Druckfestigkeit und Elas-
tizität eingestellt werden. Der wirksame Dämpfungsbe-
reich liegt bei diesem Material unter 1000 Hz durch die
Kombination von zwei Schallschutzmaterialien, bei-
spielsweise Polyurethan und Melaminharz-Schaumstoff
kann eine breitbandige Dämpfung erreicht werden.
[0048] Aus Kostengründen kann vorzugsweise auch
ein dreischichtiger Aufbau verwendet werden. Hierbei
kann ein Grundkörper aus einem möglichst günstigen,
steifen Material verwendet werden, das zu dem Luftfüh-
rungsraum hin mit dem zuerst genannten leichten Poly-
urethan-Schaumstoff belegt ist und mit Einlegern aus
Gummi-Polyurethan-Kompositionen versehen ist, um
das Gehäuseteil schwingungstechnisch vom Rest des
Gerätes, insbesondere Haushaltsgerätes, zu entkop-
peln.
[0049] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung ein Gebläse für ein Haushaltsgerät, wobei das
Gebläse dadurch gekennzeichnet ist, dass dieses Ge-
bläse ein erfindungsgemäßes Gebläsegehäuse auf-
weist.
[0050] Vorzugsweise ist das Gebläse ein Gebläse für
eine Dunstabzugshaube. Das Gebläse kann aber auch
in anderen Haushaltsgeräten wie beispielsweise Back-
öfen oder Kühlschränken oder aber beispielsweise in
Wäschetrocknern oder Staubsaugern eingesetzt wer-
den.
[0051] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
weist das Gebläse einen Lüfter mit einem Lüfterrad auf,
das in dem Aufnahmeraum des Gebläsegehäuses an-
geordnet ist und in jedem Gehäuseteil ist ein axialer Teil
des Aufnahmeraumes gebildet.
[0052] Das Lüfterrad des Gebläses kann in einem der
Gehäuseteile, die zumindest teilweise aus Schallschutz-
material bestehen gelagert sein. Alternativ kann das Lüf-
terrad aber auch an einer Deckplatte des Gebläsegehäu-
ses gelagert sein. Vorzugsweise ist das Lüfterrad über
den Lüftermotor an dem Gehäuseteil oder der Deckplatte
befestigt. Das erfindungsgemäße Gebläse stellt vor-
zugsweise ein Radialgebläse dar. Insbesondere kann
das erfindungsgemäße Gebläse ein Radialgebläse mit
vorwärtsgekrümmtem Radiallüfterrad sein, bei dem für
den Druckaufbau ein spiralförmiges Gehäuse zwingend
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notwendig ist.
[0053] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung ein Verfahren zur Herstellung eines erfindungs-
gemäßen Gebläsegehäuses. Das Verfahren ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Luftleitgeometrien der mindes-
tens zwei Gehäuseteile in einem einzigen Block erzeugt
werden, die mindestens zwei Gehäuseteile durch Tren-
nen des Blockes entlang mindestens einer Ebene, die
senkrecht zu der Drehachse des Lüfterrades steht, ge-
bildet werden, die Gehäuseteile um die Drehachse ver-
dreht werden und aneinander befestigt werden.
[0054] Vorteile und Merkmale, die bezüglich des Ge-
bläsegehäuses beschrieben wurden, gelten - soweit an-
wendbar - entsprechend für das erfindungsgemäße Ge-
bläse und das erfindungsgemäße Verfahren und jeweils
umgekehrt.
[0055] Die vorliegende Erfindung wird im Folgenden
erneut unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeich-
nungen genauer beschrieben. Es zeigen:

Figur 1: eine Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Gebläsegehäuses in Explosionsansicht;

Figur 2: eine Ausführungsform eines Gehäuseteils
eines erfindungsgemäßen Gebläsegehäuses;

Figur 3: eine zweite Ausführungsform eines Gehäu-
seteils eines erfindungsgemäßen Gebläsegehäu-
ses;

Figur 4: eine dritte Ausführungsform eines Gehäu-
seteils eines erfindungsgemäßen Gebläsegehäu-
ses;

Figur 5: eine schematische Seitenansicht einer Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Gebläsege-
häuses;

Figur 6: eine schematische Schnittansicht einer Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Gebläses;

Figur 7: eine schematische Schnittansicht einer wei-
teren Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Gebläses;

Figur 8: eine weitere Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Gebläsegehäuses in Explosionsan-
sicht; und

Figur 9:eine schematische Ansicht von Materialblö-
cken bei der Herstellung eines erfindungsgemäßen
Gebläsegehäuses.

[0056] In Figur 1 ist eine Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Gebläsegehäuses 10 in Explosionsan-
sicht gezeigt. In der dargestellten Ausführungsform weist
das Gebläsegehäuse 10 zwei Gehäuseteile 1000, 1001
auf. Zur leichteren Bezugnahme wird das erste Gehäu-

seteil 1000 im Folgenden als unteres Gehäuseteil be-
zeichnet und das zweite Gehäuseteil 1001 als oberes
Gehäuseteil bezeichnet. Im eingebauten Zustand kann
aber das Gebläsegehäuse 10 auch so angeordnet sein,
dass das erste Gehäuseteil 1000 oben und das zweite
Gehäuseteil 1001 unten liegt oder die Gehäuseteile
1000, 1001 in der Horizontalen nebeneinander liegen.
[0057] In der dargestellten Ausführungsform wird je-
des der Gehäuseteile 1000, 1001 jeweils durch einen
Materialblock 100 gebildet. Die Materialblöcke 100 wei-
sen in der dargestellten Ausführungsform jeweils eine
Quaderform auf. Die Gehäuseteile 1000, 1001 und damit
die Materialblöcke 100 können bei dieser Ausführungs-
form beispielsweise aus Polyurethan-Schaumstoff be-
stehen. In jeden Materialblock 100 ist jeweils eine Luft-
leitgeometrie 12 eingebracht, die gemeinsam den Luft-
führungsraum 11 des Gebläsegehäuses 10 bilden. Die
Luftleitgeometrien 12 umfassen jeweils einen Teil 120
des Aufnahmeraumes für ein Lüfterrad (nicht gezeigt)
sowie jeweils einen Teil 121 eines Luftauslasskanals. Die
Luftleitgeometrien 12 und damit der Luftführungsraum
können durch Freischneiden aus einem Volumenele-
ment oder durch Formschäumen hergestellt worden
sein. Der Teil 120 des Aufnahmeraumes 110 weist einen
runden Querschnitt auf, dessen Begrenzungswand den
Teil einer Spirale bildet. In den durch die Teile 120 des
Aufnahmeraumes gebildeten Aufnahmeraum 110 kann
das Lüfterrad und der Lüftermotor (nicht dargestellt) des
Gebläses aufgenommen werden. An der Begrenzungs-
wand jedes Teils 120 des Aufnahmeraumes 110 ist eine
Luftauslassöffnung 123 ausgebildet, an die sich der Teil
121 des Luftauslasskanals anschließt. Somit kann von
dem Aufnahmeraum 110 Luft in einen Luftauslasskanal
111 eintreten.
[0058] Die Teile 121 der Luftauslasskanäle, die in je-
weils einem Gehäuseteil 1000, 1001 gebildet sind, er-
strecken sich jeweils von dem Teil 120 des Aufnahme-
raumes 110 bis zu einer Seitenwand des jeweiligen Ma-
terialblockes 100. Zwischen dem Aufnahmeraum 110
und der Seitenwand des Materialblockes 100 weiten sich
die Teile 121 der Luftauslasskanäle 111 auf. In der dar-
gestellten Ausführungsform erstrecken sich die Luftleit-
geometrien 12 jeweils über die gesamte Höhe des ent-
sprechenden Materialblockes 100. Es ist aber auch mög-
lich, dass die Höhe des jeweiligen Materialblockes 100
größer ist, als die Höhe der jeweiligen Luftleitgeometrie
12, die in die Materialblöcke 100 eingebracht ist. Hierbei
kann das untere Gehäuseteil 1000 einen Boden (nicht
gezeigt) aufweisen, der den Teil 120 des Aufnahmerau-
mes 110 und damit den Aufnahmeraum 110 nach unten
begrenzt und das obere Gehäuseteil 1001 eine Decke
(nicht gezeigt) aufweisen, die den Teil 120 des Aufnah-
meraumes 110 und damit den Aufnahmeraum 110 nach
oben begrenzt. Bei dieser Ausführungsform ist in den
Boden oder die Decke eine Lufteintrittsöffnung einge-
bracht, über die Luft zu dem in dem Aufnahmeraum be-
findlichen Lüfter (nicht gezeigt) gelangen kann.
[0059] Bei der in Figur 1 gezeigten Ausführungsform
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des Gehäuseteils 1000 und 1001 wird durch das Material
des Materialblockes 100 zumindest der Luftschall, der in
dem Luftführungsraum 11 entsteht, gedämpft.
[0060] Die Gehäuseteile 1000 und 1001 sind in der
Ausführungsform des Gebläsegehäuses 10 nach Figur
1 so zueinander angeordnet, dass die Seitenwände des
jeweiligen Materialblockes 100, in denen die Luftaustritt-
söffnungen 113 der jeweiligen Teile 121 der Luftauslass-
kanäle liegen, entgegengesetzte Seiten des Gebläsege-
häuses 10 sind. In dem oberen Gehäuseteil 1001 er-
streckt sich der Teil 121 des Luftauslasskanals von dem
Teil 120 des Aufnahmeraums 110 nach vorne und in dem
unteren Gehäuseteil 1000 von dem Teil des Aufnahme-
raums 110 nach hinten. Der erste Luftauslasskanal 111
wird in der Ausführungsform nach Figur 1 durch den Teil
121 des Luftauslasskanals in dem unteren Gehäuseteil
1000 und einen Teil der Kontaktfläche des oberen Ge-
häuseteils 1001 zwischen den beiden Gehäuseteilen
1000, 1001 gebildet. Der zweite Luftauslasskanal 111
wird in der Ausführungsform nach Figur 1 durch den Teil
121 des Luftauslasskanals in dem oberen Gehäuseteil
1000 und einen Teil der Kontaktfläche des unteren Ge-
häuseteils 1001 zwischen den beiden Gehäuseteilen
1000, 1001 gebildet.
[0061] An den Seiten der Materialblöcke 100, die der
Kontaktfläche zwischen den beiden Gehäuseteilen
1000, 1001 abgewandt sind, können Deckplatten vorge-
sehen sein, die die Teile 121 der Luftauslasskanäle 111
und den Aufnahmeraum 110 zu dieser Seite abschlie-
ßen. Sofern die Höhe der Luftleitgeometrie 12 in den Ge-
häuseteilen geringer ist als die Höhe des jeweiligen Ma-
terialblockes 100, können die Teile 121 der Luftauslass-
kanäle 111 und der Aufnahmeraum 110 an dieser Seite
durch den Boden beziehungsweise Decke des Gehäu-
seteils abgeschlossen sein.
[0062] Die Gehäuseteile 1000, 1001 werden so zu-
sammengefügt, dass die Teile 120 des Aufnahmerau-
mes 110, die in den Gehäuseteilen 1000, 1001 ausge-
bildet sind, miteinander ausgerichtet sind. Somit entsteht
ein Aufnahmeraum 110, der sowohl in dem ersten 1000
als auch in dem zweiten Gehäuseteil 1001 liegt. Über
einen Lüfter (nicht gezeigt), der in diesem Aufnahme-
raum 110 aufgenommen wird, kann daher Luft sowohl
über den Teil 121 des Luftauslasskanals 111 des ersten
Gehäuseteils 1000 als auch über den Teil 121 des Luft-
auslasskanals 111 des zweiten Gehäuseteils 1001 aus-
gegeben werden.
[0063] In Figur 2 ist eine weitere Ausführungsform ei-
nes Gehäuseteils 1000 gezeigt. Bei der Ausführungs-
form nach Figur 2 wird das Gehäuseteil 1000 durch einen
Materialblock 100 gebildet. Der Materialblock 100 kann
beispielsweise aus Polyurethan-Schaumstoff bestehen.
Die Luftleitgeometrie 12 entspricht der Luftleitgeometrie
12, die in der ersten Ausführungsform gemäß Figur 1
gezeigt ist. Zusätzlich ist bei der Ausführungsform ge-
mäß Figur 2 eine Führung 104 in dem Materialblock 100
vorgesehen. In die Führung 104 ist ein Filterelement 2
eingebracht. Das Filterelement 2 weist eine ebene, flä-

chige Form auf und kann beispielsweise ein Geruchsfilter
zum Ausfiltern von Geruchsstoffen sein. Die Führung 104
wird in der dargestellten Ausführungsform durch Nuten
gebildet, die parallel zu der Seitenwand, zu der sich der
Teil 121 des Luftauslasskanals 111 erstreckt, ausgerich-
tet sind. Insbesondere sind die Nuten am Ende des Teils
121 des Luftauslasskanals 111 in einem Abstand zu der
Seitenwand in den Materialblock 100 eingebracht. In der
dargestellten Ausführungsform ragen die Nuten von dem
Teil 121 des Luftauslasskanals 111 zu den Seiten hinaus.
In den Nuten können Führungsschienen (nicht gezeigt)
aus Metall oder einem anderen Material eingebracht
sein. Das Filterelement 2 ist von oben in die Führung 104
eingebracht und bedeckt im eingebrachten Zustand das
Ende des Luftauslasskanals 111.
[0064] Dieses Gehäuseteil nach Figur 2 kann mit min-
destens einem weiteren Gehäuseteil (nicht gezeigt) zu
einem erfindungsgemäßen Gebläsegehäuse zusam-
mengesetzt werden. Das zweite Gehäuseteil kann eben-
falls die in Figur 2 gezeigte Ausführungsform darstellen.
Es ist aber auch möglich, dass das zweite Gehäuseteil
einer anderen Ausführungsform der Gehäuseteile, wie
beispielsweise in Figur 1, 3 oder 4 entspricht. Das zweite
Gehäuseteil ist dabei aber stets so zu dem ersten Ge-
häuseteil ausgerichtet, dass die Luftauslasskanäle der
beiden Gehäuseteile nicht oder nur bereichsweise über-
einander liegen. Somit wird durch das Gebläsegehäuse
der Luftauslass in unterschiedliche Auslassrichtungen
möglich.
[0065] In der Figur 3 ist eine weitere Ausführungsform
eines Gehäuseteils 1000 gezeigt. Auch bei dieser Aus-
führungsform wird das Gehäuseteil 1000 durch einen
Materialblock 100 gebildet. Der Materialblock 100 kann
beispielsweise aus Polyurethan-Schaumstoff bestehen.
Diese Ausführungsform unterscheidet sich von der ers-
ten Ausführungsform gemäß Figur 1 dadurch, dass ein
Ausschnitt 105 in die Oberseite des Materialblockes 100
eingebracht ist. Der Ausschnitt 105 liegt zu dem Luftfüh-
rungsraum 11 benachbart. In den Ausschnitt 105 sind
Elektronikbauteile 3 eingeführt. Der Ausschnitt 105 ist
über einen Nut 106 mit dem Aufnahmeraum 110 verbun-
den und in dieser Nut 106 ist ein Kabel 4 geführt, über
das die Elektronikbauteile 3 mit dem Lüftermotor (nicht
gezeigt) des Gebläses 1 verbunden werden können.
[0066] Dieses Gehäuseteil nach Figur 3 kann mit min-
destens einem weiteren Gehäuseteil (nicht gezeigt) zu
einem Gebläsegehäuse zusammengesetzt werden. Das
zweite Gehäuseteil kann ebenfalls die in Figur 3 gezeigte
Ausführungsform darstellen. Es ist aber auch möglich,
dass das zweite Gehäuseteil einer anderen Ausfüh-
rungsform der Gehäuseteile, wie beispielsweise in Figur
1, 2 oder 4 entspricht. Das zweite Gehäuseteil ist dabei
aber stets so zu dem ersten Gehäuseteil ausgerichtet,
dass die Luftauslasskanäle der beiden Gehäuseteile
nicht oder nur bereichsweise übereinander liegen. Somit
wird durch das Gebläsegehäuse der Luftauslass in un-
terschiedliche Auslassrichtungen möglich.
[0067] In Figur 4 ist eine weitere Ausführungsform ei-
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nes Gehäuseteils 1000 gezeigt. Auch bei dieser Ausfüh-
rungsform wird das Gehäuseteil 1000 durch einen Ma-
terialblock 100 gebildet. Der Materialblock 100 kann bei-
spielsweise aus Polyurethan-Schaumstoff bestehen.
Diese Ausführungsform unterscheidet sich von der in Fi-
gur 1 gezeigten Ausführungsform in zweierlei Hinsicht.
Zum einen ist an der Begrenzungswand des Aufnahme-
raumes 110 und des Luftauslasskanals 111 eine Aus-
kleidungsschicht 102 aufgebracht. Zum anderen ist in
den Materialblock 101 ein Anbindungselement 5 einge-
bracht. Dieses Anbindungselement 5 ist zu dem Luftfüh-
rungsraum 11 beanstandet angeordnet. Das Anbin-
dungselement 5 kann beispielsweise aus Gummi beste-
hen und eine Würfelform aufweisen. In dem Anwen-
dungselement 5 ist in der dargestellten Ausführungsform
eine Schrauböffnung 50 gezeigt, über die das Gehäuse-
teil 1000 an einem weiteren Gehäuseteil (nicht gezeigt)
befestigt werden kann, oder über das das Gebläsege-
häuse 10 an dem Hauptgerät, insbesondere Haushalts-
gerät befestigt werden kann.
[0068] Dieses Gehäuseteil nach Figur 4 kann mit min-
destens einem weiteren Gehäuseteil (nicht gezeigt) zu
einem Gebläsegehäuse zusammengesetzt werden. Das
zweite Gehäuseteil kann ebenfalls die in Figur 4 gezeigte
Ausführungsform darstellen. Es ist aber auch möglich,
dass das zweite Gehäuseteil einer anderen Ausfüh-
rungsform der Gehäuseteile, wie beispielsweise in Figur
1, 2 oder 3 entspricht. Das zweite Gehäuseteil ist dabei
aber stets so zu dem ersten Gehäuseteil ausgerichtet,
dass die Luftauslasskanäle der beiden Gehäuseteile
nicht oder nur bereichsweise übereinander liegen. Somit
wird durch das Gebläsegehäuse der Luftauslass in un-
terschiedliche Auslassrichtungen möglich.
[0069] In der Figur 5 ist eine Seitenansicht der Ausfüh-
rungsform des Gebläsegehäuses 10 nach Figur 1 sche-
matisch gezeigt. Die Ansicht ist eine Draufsicht auf die
Seite, an der der Luftauslasskanal 111 aus dem zweiten
Gehäuseteil 1001, das einen Materialblock 100 darstellt,
austritt. Bei der Ansicht in den Luftauslasskanal 111 des
oberen Gehäuseteils 1001 ist die Nase 112, die zwischen
dem Teil 120 des Aufnahmeraumes 110 und dem Teil
121 des Luftauslasskanals 111 besteht, sichtbar. Bei der
in Figur 5 gezeigten Ausführungsform ist die Luftleitge-
ometrie 12 in den Gehäuseteilen 1000, 1001 nicht über
die gesamte Höhe des jeweiligen Materialblockes 100
ausgestaltet. Die Luftleitgeometrie 12 des unteren Ge-
häuseteils 1000 weist somit einen Boden 114 und die
Luftleitgeometrie 12 des oberen Gehäuseteils 1001 weist
somit eine Decke 115 auf. Die Luftleitgeometrie 12 in
dem Materialblock 100 des unteren Gehäuseteils 1000
ist in die Oberseite des Materialblockes 100 eingebracht
und Luftleitgeometrie 12 in dem Materialblock 100 des
oberen Gehäuseteils 1001 ist in die Unterseite des Ma-
terialblockes 100 eingebracht. Die Gehäuseteile 1000,
1001 sind in der Figur 5 mit einem Abstand zueinander
gezeigt, um die Erkennbarkeit zu verbessern. Die Ge-
häuseteile 1000 und 1001 liegen aber vorzugsweise an-
einander an.

[0070] In Figur 6 ist eine Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Gebläses 1 gezeigt. Bei dieser Ausfüh-
rungsform besteht das erste Gehäuseteil 1000, das ei-
nen Materialblock 100 darstellt, aus mehreren Materia-
lien. Insbesondere ist ein Grundkörper 101 gezeigt, der
aus einem Grundmaterial besteht. Das Grundmaterial
kann beispielsweise ein Gummi-Polyurethan-Composite
sein. In diesem Grundkörper 101 ist von einer Seite aus,
in der Figur 6 von oben, eine Aussparung eingebracht,
in der eine Auskleidungsschicht 102 aus Auskleidungs-
material eingebracht ist. Die Auskleidungsschicht 102
deckt die gesamten Begrenzungswände der Aussparung
in dem Grundkörper 101 ab. Auf die Auskleidungsschicht
102 ist eine weitere Auskleidungsschicht 103 aufge-
bracht. Die Auskleidungsschicht 103 bildet somit die Be-
grenzungswände des Teils 120 des Aufnahmeraumes
110, der in dem ersten Gehäuseteil 1000 gebildet ist. Die
Auskleidungsschicht 102 und die Auskleidungsschicht
103 können beispielsweise aus Polyurethan-Schaum
oder Melaminharz-Schaum bestehen. Auf dieses erste
Gehäuseteil 1000 ist ein zweites Gehäuseteil 1001 auf-
gesetzt, das der Ausführungsform des ersten Gehäuse-
teils 1000 entspricht und der Teil 120 des Aufnahmerau-
mes 110, der in dem zweiten Gehäuseteil 1001 gebildet
ist mit dem Teil 120 des Aufnahmeraumes 110, der in
dem ersten Gehäuseteil 1000 gebildet ist, ausgerichtet
und diesem zugewandt. Die Teile 120 des Aufnahme-
raumes 110, die in den beiden Gehäuseteilen 1000, 1001
gebildet sind, bilden somit gemeinsam den Aufnahme-
raum 110 für den Lüfter 13. Der Lüfter 13 ist in Figur 6
nur schematisch durch das Lüfterrad 130 und die Dreh-
achse 131 des Lüfterrades 130 dargestellt.
[0071] In der Figur 7 ist eine weitere Ausführungsform
eines erfindungsgemäßen Gebläses 1 in Schnittansicht
gezeigt. Bei dieser Ausführungsform besteht das untere
Gehäuseteil 1000, das durch einen Materialblock 100
gebildet ist, aus nur einem Schallschutzmaterial. In dem
Gehäuseteil 1000 ist ein Teil 120 des Aufnahmeraumes
110 ausgebildet. Dieser Teil 120 des Aufnahmeraumes
110 kann durch Freischneiden oder durch Formschäu-
men in dem ersten Gehäuseteil 1000 gebildet sein. Der
Teil 120 des Aufnahmeraumes 110 erstreckt sich bei die-
ser Ausführungsform nicht über die gesamte Höhe des
Materialblockes 100. Somit stellt der Teil 120 des Auf-
nahmeraumes 110 eine Vertiefung in dem Materialblock
100 des unteren Gehäuseteils 1000 dar und weist einen
Boden 114 auf. In das Schallschutzmaterial des Gehäu-
seteils 1000 sind Anbindungselemente 5 eingebracht. In
der gezeigten Schnittansicht sind zwei Anbindungsele-
mente 5 gezeigt. Es können aber auch mehr als zwei
Anbindungselemente 5 vorgesehen sein. Die Anbin-
dungselemente 5 sind bei der gezeigten Ausführungs-
form in den Boden 114 des Teils 120 des Aufnahmerau-
mes 110 eingebracht. Die Anbindungselemente 5 kön-
nen beispielsweise aus Metall bestehen. Das obere Ge-
häuseteil 1001 entspricht dem unteren Gehäuseteil 1000
weist allerdings statt einem Boden eine Decke 115 auf
und weist in der dargestellten Ausführungsform keine An-
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bindungselemente 5 auf. Der Aufnahmeraum 110 wird
durch die Teile 120 des Aufnahmeraumes 110, die in
dem oberen und dem unteren Gehäuseteil 1000, 1001
gebildet sind, gemeinsam gebildet.
[0072] In dem Aufnahmeraum 110 ist der Lüfter 13 des
Gebläses 1 eingebracht. Insbesondere sind in dem Auf-
nahmeraum 110 der Lüftermotor 132 und das Lüfterrad
130 aufgenommen. Der Lüftermotor 132 ist hierbei über
Schrauben 51 an den Anbindungselementen 5 befestigt
und das Lüfterrad 130 ist an dem Lüftermotor 132 so
gelagert, dass dieses sich um die Drehachse 131 drehen
kann.
[0073] In Figur 8 ist eine weitere Ausführungsform ei-
nes Gebläsegehäuses 10 gezeigt. Diese Ausführungs-
form entspricht der Ausführungsform nach Figur 1. Aller-
dings ist bei der Ausführungsform nach Figur 8 zusätzlich
zu dem Teil 120 des Aufnahmeraumes 110 und dem Teil
121 des Luftauslasskanals 111 in dem unteren Gehäu-
seteil 1000 eine Vertiefung 122 eingebracht, die zu der
Luftleitgeometrie 12 des ersten Gehäuseteils 1000 be-
abstandet ist. Die Vertiefung 122 erstreckt sich von einer
Seitenwand des Materialblockes 100 in Richtung auf den
Teil 120 des Aufnahmeraumes 110 hin, endet aber in
einem Abstand zu dem Teil 120 des Aufnahmeraumes
110. Die Vertiefung 122 weist über deren Länge eine sich
verändernde Tiefe auf. Zudem ist die Vertiefung 122 so
ausgerichtet, dass Vertiefung 122 mit dem Ende des
Teils 121 des Luftführungskanals 111 in dem zweiten
Gehäuseteil 1001 ausgerichtet ist. Durch diese Vertie-
fung in dem ersten Gehäuseteil 1000 kann somit der
Querschnitt des Teils 121 des Luftauslasskanals 111 des
zweiten Gehäuseteils 1001 zu der Luftaustrittsöffnung
113 zusätzlich zu der Aufweitung in der Horizontalen
auch in der vertikalen Richtung vergrößert werden.
[0074] In Figur 9 ist sind Materialblöcke 100 bei der
Herstellung eines erfindungsgemäßen Gebläsegehäu-
ses 10 gezeigt. Die Materialblöcke 100 sind zu Beginn
ein einziger Block 14, der eine Höhe aufweist, die der
Höhe der beiden Materialblöcke 100, die die Gehäuse-
teile 1000, 1001 bilden sollen, zusammen entspricht. In
den Block 14 wird die Luftleitgeometrie 12 eingebracht.
Dies kann in einem Verfahrensschritt erfolgen. Anschlie-
ßend kann eine Auskleidungsschicht 102 auf die spiral-
förmige Begrenzungswand der Luftleitgeometrie 12 auf-
gebracht werden. Anschließend wird der Block 14 in ei-
ner Ebene, die senkrecht zu der Ausrichtung des Teils
120 Aufnahmeraumes, insbesondere senkrecht zu der
Drehachse 131 des in den Aufnahmeraum 110 einzu-
bringenden Lüfterrades (nicht gezeigt) getrennt. Dies ist
in Figur 9 durch die gestrichelte Linie gezeigt. Die so
erzeugten Gehäuseteile 1000, 1001 werden zueinander
verdreht. Es liegt aber auch im Rahmen der Erfindung,
dass die Gehäuseteile 1000, 1001 einzeln hergestellt
werden und anschließend zueinander verdreht angeord-
net werden. Insbesondere werden die Gehäuseteile um
180° um die Drehachse 131 zueinander verdreht und
miteinander verbunden. In dieser Ausrichtung der Ge-
häuseteile 1000, 1001 weist das Gebläsegehäuse 10

wieder die äußere Form des ursprünglichen Blockes 14
auf. Oben und unten kann nun eine Deckplatte (nicht
gezeigt) aufgebracht werden und so die Luftleitgeometrie
12 der einzelnen Gehäuseteile 1000, 1001 abgeschlos-
sen werden. Es liegt aber auch im Rahmen der Erfindung,
dass beim Einbringen der Luftleitgeometrie 12 in den
Block 14 diese eine geringere Höhe als der Block 14
aufweist und damit ein Boden (nicht gezeigt) in dem un-
teren Gehäuseteil 1000 im Bereich des Aufnahmeraums
und des Luftführungskanals verbleibt. In diesem Fall
muss nur noch die Oberseite beispielsweise eine Deck-
platte abgedeckt werden. Die Lufteintrittsöffnung des
Gebläsegehäuses kann in dieser Deckplatte ausgebildet
sein. Der Lüfter wird vor dem Aufbringen der Deckplatte
in den Aufnahmeraum eingebracht und angeschlossen.
[0075] Mit der vorliegenden Erfindung kann eine Reihe
von Vorteilen erzielt werden. Insbesondere kann auf ein-
fache Weise eine Doppelspirale oder Mehrfachspirale in
einem Gebläsegehäuse realisiert werden. Im Vergleich
zu Gebläsegehäusen, die aus Blech oder schallhartem
Kunststoff hergestellt sind, ist die Herstellung aufgrund
der Verwendung von Schallschutzmaterial für zumindest
einen Teil des Gehäuseteils einfacher und kostengüns-
tiger möglich. Beispielsweise kann ein Block durch einen
Schnitt in der horizontalen Ebene in zwei Volumenele-
mente oder Materialblöcke geteilt werden. Alternativ kön-
nen die beiden Materialblöcke auch einzeln hergestellt
werden. Die beiden Materialblöcke, die auch als Seg-
mente bezeichnet werden können, können auch unter-
schiedliche Stärken aufweisen.
[0076] Zudem ist die Montage, Befestigung und Ab-
dichtung des Gebläses bei der vorliegenden Erfindung
vereinfacht. Zudem ist eine aufwändige Ausrichtung und
Integration von Gehäusegeometrie und Leitgeometrie
bei der vorliegenden Erfindung nicht erforderlich. Insbe-
sondere ist zur Dämpfung des Körperschalls ein zusätz-
liches Bauteil zwischen einem Kunststoffgehäuse und
Gerätegehäuse des Haushaltsgerätes nicht erforderlich.
Auch eine zusätzliche Akustikdämmung des Luftschalls
ist bei dem erfindungsgemäßen Gebläsegehäuse nicht
erforderlich. Zudem ist es bei dem erfindungsgemäßen
Gebläsegehäuse möglich Filter und weitere Bauteile, wie
beispielsweise Elektronikbauteile und Kabel auf einfache
Weise in das Gebläsegehäuse zu integrieren. Für die
Filter können beispielsweise Führungsnuten vorgese-
hen sein. Eine zusätzliche Kabelführung, Kabelschutz,
Zugentlastung und Halterungen für Kabel können eben-
falls entfallen. Erfindungsgemäß kann das Gebläsege-
häuse hergestellt werden, indem der Luftführungsraum
und insbesondere der Aufnahmeraum in einem Materi-
alblock aus einem Volumenelement, das vorzugsweise
aus Schaum oder Fasermaterial besteht, freigeschnitten
wird. Alternativ kann der Luftführungsraum aber auch
durch Formschäumen hergestellt werden.
[0077] In das Volumenelement, aus dem der Material-
block gebildet wird, können einfach und kostengünstig
Nuten als Führungsschienen für entnehmbare Filter in-
tegriert werden. Aufgrund der elastischen Materialeigen-
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schaft des Volumenelementes übernehmen diese Nuten
auch gleichzeitig eine Dichtfunktion. Zudem können in
dem Volumenelement einfach und kostengünstig Bau-
räume für Elektronikbauteile und Kabelführungen reali-
siert werden
[0078] In dem erfindungsgemäßen Gebläsegehäuse
ist sowohl die Luftschalldämmung als auch die Körper-
schalldämmung funktional in dem Gebläsegehäuse vor-
handen. Insbesondere bei der Verwendung von
Schaummaterial für die Materialblöcke wird der weitere
Vorteil erzielt, dass kostengünstigere Materialien ver-
wendet werden können, die zudem geringe Werkzeug-
kosten verursachen und auf einfache Weise montiert
werden können. Durch das Vorsehen einer Kabelführung
in dem Materialblock kann neben der eigentlichen Füh-
rung auch ein Schnittschutz für die Kabel hergestellt wer-
den.
[0079] Besonders bevorzugt kann das Gebläsegehäu-
se auch aus einem Materialverbund oder einem Material
mit lokal unterschiedlichen Eigenschaften bestehen.
Hierdurch kann speziell auf die unterschiedlichen Funk-
tionen eingegangen werden. Insbesondere kann eine auf
Luftschall optimierte Zone an der Grenzschicht zwischen
Luftstrom und Gebläsegehäuse und eine auf Körper-
schall optimierte Zone zur Anbindung an das Haushalts-
gerät, das auch als Endgerät bezeichnet werden kann,
geschaffen werden.

Bezugszeichenliste

[0080]

1 Gebläse
10 Gebläsegehäuse
1000 Gehäuseteil
1001 Gehäuseteil

100 Materialblock
101 Grundkörper
102 Auskleidungsschicht
103 Auskleidungsschicht
104 Führung
105 Ausschnitt
106 Nut

11 Luftführungsraum
110 Aufnahmeraum
111 Luftauslasskanal
112 Nase
113 Luftaustrittsöffnung
114 Boden
115 Decke

12 Luftleitgeometrie
120 Teil Aufnahmeraum
121 Teil Luftauslasskanal
122 Vertiefung
123 Luftauslassöffnung

13 Lüfter
130 Lüfterrad
131 Drehachse
132 Lüftermotor
14 Block

2 Filterelement
3 Elektronikbauteil
4 Kabel
5 Anbindungselement
50 Schrauböffnung
51 Schraube

Patentansprüche

1. Gebläsegehäuse für ein Gebläse (1) mit einem Luft-
führungsraum (11), der einen Aufnahmeraum (110)
für mindestens ein um eine Drehachse (131) dreh-
bares Lüfterrad (130) und einen sich an den Aufnah-
meraum (110) anschließenden Luftauslasskanal
(111) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gebläsegehäuse (10) mindestens zwei Gehäusetei-
le (1000, 1001) aufweist, die zumindest bereichswei-
se aus Schallschutzmaterial bestehen, in jedem Ge-
häuseteil (1000, 1001) ein Teil (120) des Aufnahme-
raumes (110) zumindest teilweise durch Schall-
schutzmaterial gebildet ist, in dem Gebläsegehäuse
(10) zumindest zwei Luftauslasskanäle (111) gebil-
det sind und in jedem Gehäuseteil (1000, 1001) zu-
mindest ein Teil (121) eines der Luftauslasskanäle
(111) gebildet ist.

2. Gebläsegehäuse nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zumindest zwei Luftaus-
lasskanäle (111) zumindest teilweise durch Schall-
schutzmaterial gebildet sind.

3. Gebläsegehäuse nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein
Gehäuseteil (1000, 1001) einen Materialblock (100)
darstellt, der zumindest teilweise aus Schallschutz-
material besteht und ein Teil (120) des Aufnahme-
raumes (110) durch Materialabtrag in dem Material-
block (100) erzeugt ist.

4. Gebläsegehäuse nach Anspruch 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest ein Gehäuseteil
(1000, 1001) durch Formen von Schallschutzmate-
rial um den Teil (120) des Aufnahmeraumes (110),
der durch das Schallschutzmaterial gebildet ist, er-
zeugt ist.

5. Gebläsegehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Luftfüh-
rungsraum (11) durch Luftleitgeometrien (12) in den
mindestens zwei Gehäuseteilen (1000, 1001) gebil-
det wird und die Luftleitgeometrien (12) jeweils eine
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spiralförmige Begrenzungswand aufweisen.

6. Gebläsegehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens
zwei Luftauslasskanäle (111) zueinander beabstan-
det liegen.

7. Gebläsegehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein
Luftauslasskanal (111) durch eine Vertiefung in ei-
nem Gehäuseteil (1000, 1001) und eine Vertiefung
(122) in einem weiteren Gehäuseteil (1000, 1001)
gebildet wird.

8. Gebläsegehäuse nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens eine der Vertiefun-
gen (122) über deren Länge eine zunehmende Tiefe
aufweist.

9. Gebläsegehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass der Luftfüh-
rungsraum (11) durch Luftleitgeometrien (12) in ei-
nem ersten (1000) und mindestens einem zweiten
Gehäuseteil (1001) gebildet wird und die Luftleitge-
ometrie (12) des ersten Gehäuseteils (1000) der
Luftleitgeometrie (12) des mindestens zweiten Ge-
häuseteils (1001) entspricht und die Luftleitgeome-
trien (12) um die Drehachse (131) des Lüfterrades
(130) zueinander verdreht in dem Gebläsegehäuse
(10) liegen.

10. Gebläsegehäuse nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Gebläsegehäuse (10) zwei
Gehäuseteile (1000, 1001) aufweist und die Gehäu-
seteile (1000, 1001) um 180° um die Drehachse
(131) des Lüfterrades (130) zueinander verdreht
sind.

11. Gebläsegehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis
10 dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein
Gehäuseteil (1000, 1001) mindestens zwei Schich-
ten (101, 102, 103) aufweist und mindestens eine
der Schichten aus Schallschutzmaterial (101, 102,
103) besteht.

12. Gebläsegehäuse nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens ein Gehäuseteil
(1000, 1001) einen Grundkörper (101) aufweist und
der Grundkörper (101) an zumindest einem Teil des
Aufnahmeraumes (110) mindestens eine Ausklei-
dungsschicht (102, 103) aufweist, die aus Schall-
schutzmaterial besteht.

13. Gebläsegehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass in mindestens
einem Gehäuseteil (1000, 1001) mindestens eine
Führung (104) für ein Filterelement (2), mindestens
ein Ausschnitt (105) für mindestens ein Elektronik-

bauteil (3) und / oder mindestens eine Nut (106) für
mindestens ein Kabel (4) eingebracht ist.

14. Gebläsegehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass in mindestens
einem Gehäuseteil (1000, 1001) mindestens ein An-
bindungselement (5) integriert ist.

15. Gebläsegehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein
Gehäuseteil (1000, 1001) zumindest teilweise aus
Schaumstoff, insbesondere aus Polyurethan-
Schaumstoff und/oder Melaminharz-Schaumstoff
besteht, oder mindestens ein Gehäuseteil aus Poly-
urethan oder Gummi-Polyurethan-Material besteht.

16. Gebläse für ein Haushaltsgerät, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dieses Gebläse (1) ein Gebläsege-
häuse (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 15 auf-
weist.

17. Gebläse nach Anspruch 16, dadurch gekennzeich-
net, dass das Gebläse (1) einen Lüfter (13) mit ei-
nem Lüfterrad (130) aufweist, das in dem Aufnah-
meraum (110) des Gebläsegehäuses (10) angeord-
net ist und in jedem Gehäuseteil (1000, 1001) ein
axialer Teil (120) des Aufnahmeraumes (110) gebil-
det ist.

18. Verfahren zur Herstellung eines Gebläsegehäuses
nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Luftleitgeometrien (12) der
mindestens zwei Gehäuseteile (1000, 1001) in ei-
nem einzigen Block (14) erzeugt werden, die min-
destens zwei Gehäuseteile (1000, 1001) durch Tren-
nen des Blockes (14) entlang mindestens einer Ebe-
ne, die senkrecht zu der Drehachse (131) des Lüf-
terrades (130) steht, gebildet werden, die Gehäuse-
teile um die Drehachse verdreht werden und anein-
ander befestigt werden.

23 24 



EP 3 499 046 A1

14



EP 3 499 046 A1

15



EP 3 499 046 A1

16



EP 3 499 046 A1

17



EP 3 499 046 A1

18



EP 3 499 046 A1

19

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 499 046 A1

20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 3 499 046 A1

21

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102007021318 A1 [0003]


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht
	Aufgeführte Dokumente

